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Bern. Die A r menfür s o r gep flicht von Staat und

Gemeinden. Im Großen Rate des Kantons Bern wurde bei der letzten
Beratung des Staatsverwaltungsberichtes darüber Klage geführt, daß der Staat die
Verpflegung der Leute nicht selbst übernehme, sondern fie den Gemeinden übergebe.
Der kantonale Armendirektor machte dabei auf Art. 89 des Armengesetzes aufmerksam,

welcher lautet: „Die Armendirektion ist ermächtigt, Personen oder Familien,
welche dem auswärtigen staatlichen Armenetat zur Last fallen oder zur Last
gefallen sind, auf Staatskosten heimbringen zu lassen, wenn diese Lösung aus
armenpflegerischen oder finanziellen Gründen als angezeigt erscheint. Der
Heimtransport wird von der Armendirektion in der Regel an die letzte Wohnsitz- oder
in Ausnahmefällen an die Heimatgemeinde geleitet. Der Staat vergütet der
betreffenden Gemeinde die Pflegekoften aus dein Kredit fiir auswärtige Armen-
Pflege."

Es leben bekanntlich 299,999 Berner außerhalb des Kantons und von diesen
sind etwa kl fst unterstützt, dauernd oder gelegentlich. Die kantonale
Armendirektion hat 13,999 Dossiers. Mit den Unterstützten wird nicht direkt verkehrt,
sondern mit den Behörden der Wohnsitzgemeinden. Wenn man sich in der Höhe
der Unterstützung nicht einigen kann, so wird die Familie dem .Kanton Bern
zugeschickt, der dann für ihre Versorgung aufkommen muß. Nun ist es klar, daß
man diese Leute nicht alle in den Städten verpflegen kann, da man eine scharfe
Polizeiaufsicht in bezug auf Niederlassungen hat. Ta bleibt nichts anderes übrig,
als die betreffenden Familien denjenigen Gemunden zuzuschieben, die seinerzeit
den Heimatschein ausgestellt haben. Es ist unn Aufgabe der Gemeinden, diese
Leute paffend zu versorgen, d. h. zu veranlassen, daß sie sobald als möglich eigene
Wohnungen und nachher Arbeit erhalten. Es ist schon vorgekommen, daß Familien

monatelang im Gasthaus wohnten, so daß sich der Staat wehren mußte,
die übersetzten Rechnungen zu bezahlen. Es ist klar, daß eine von auswärts
heimgekehrte Familie höhere Unterstützungsbeiträge verlangt. Sie ist entwurzelt
und heimatlos und muß erst wieder mit den hiesigen Verhältnissen vertraut
gemacht werden. Jedenfalls braucht es auf diesem Gebiete ein Miteinanderarbeiten

von Staat und Gemeinde, das nicht zu den leichten Aufgaben der

Armenpflege gehört.

Ehepaar sucht Stelle
in Armenhaus oder kleinere

Erziehungsanstalt.
Offerten unter Chiffre Nr. 3 an die

Auf Reisen immer
nur den praktischen

Aeberall erhältlich.

WllW M FlMMM
nach schweizerischem Recht
unter besonderer Berücksichtigung

des Zivilgesetzbuches.
Von Dr. jur. Robert Mächler.
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